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VERFAHRENSVERMERKE

TEIL A  ÄNDERUNG DURCH DECKBLATT NR. 2 - FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN

FÜR DEN GELTUNGSEBEREICH DES DECKBLATTS RELEVANTE
PLANFESTSETZUNGEN

FESTSETZUNGEN ÄNDERUNG

Der Umgriff der Baugrenze wurde entsprechend der Darstellung durch Planzeichen geändert. 

Alle anderen Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplans durch Planzeichen behalten 
vollumfänglich ihre Gültigkeit.

Umgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs des 
Bebauungs- und Grünordnungsplanes (Innenkante)

SONSTIGE PLANZEICHEN

M 1 : 1.000

Alle Hinweise des rechtskräftigen Bebauungsplans behalten vollumfänglich ihre Gültigkeit.

AUSSCHNITT AUS DEM RECHTSKRÄFTIGEN BEBAUUNGSPLAN

Gemeinde Marklkofen

planwerkstatt karlstetter
Ringstraße 7, 84163 Marklkofen

Tel. 08732/2763 Fax. 08732/939508 

BEBAUUNGSPLAN MIT GRÜNORDNUNGSPLAN
"GI ZIEGELEI GIRNGHUBER NEU" 

 
Stand DFK: April 2023
Bearbeitung: Dipl.Ing. Martin Karlstetter

Planstand: 06.02.2024

Lageplan 1 : 5.000

Änderung durch Deckblatt Nr. 2

TEIL B: FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

Alle textlichen Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplans behalten 
vollumfänglich ihre Gültigkeit.

Teil C: HINWEISE

Bemaßung3,00

1. Die Gemeinde Marklkofen hat in der Sitzung vom 05.12.2023 beschlossen, dass der Bebauungsplan mit
integriertem Grünordnungsplan „GI Ziegelei Girnghuber neu“ mit Deckblatt Nr. 2 im vereinfachten 
Verfahren geändert werden soll. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 11.12.2023 ortsüblich 
bekanntgemacht.

2. Billigungsbeschluss
Die Gemeinde Marklkofen hat in der Sitzung vom 05.12.2023 beschlossen, die Entwurfsfassung der 
Bebauungsplanänderung zu billigen.

3. Öffentliche Auslegung
Der Entwurf der Änderung wurde in der Fassung vom 05.12.2023 mit Begründung gem. 
§3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 11.12.2023 bis einschließlich 22.01.2024 öffentlich ausgelegt. Dies 
wurde am 11.12.2023 ortsüblich bekannt gemacht.

4. Beteiligung der Behörden
Den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurde gemäß §4 Abs. 2 BauGB in der Zeit 
vom 11.12.2023 bis einschließlich 22.01.2024 Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

5. Satzungsbeschluss
Die Gemeinde Marklkofen hat in der Sitzung vom 06.02.2024 die Bebauungsplanänderung mit Deckblatt 
Nr. 2 in der Fassung vom 06.02.2024 gemäß § 10 Absatz 1 BauGB beschlossen. 
Dies wurde am ...................... ortsüblich bekannt gemacht.

Marklkofen, den ....................

(Siegel)

Peter Rauscher, 1. Bürgermeister

7. Gem. § 10 Abs. 2 BauGB ist eine Genehmigung des Bebauungsplanes nicht erforderlich. 

8. Ausgefertigt
Marklkofen, den ....................

(Siegel)

Peter Rauscher, 1. Bürgermeister

9. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan „GI Imslandsiedlung 6“ wurde am 
.................... gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan 
samt Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in den Amtsräumen der Gemeinde 
Marklkofen zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft 
gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 
2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in der Bekanntmachung hingewiesen. 

Marklkofen, den ....................

(Siegel)

Peter Rauscher, 1. Bürgermeister
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